
Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie: Mindestversorgungsanteile in der 
psychotherapeutischen Versorgung 

Vom 19. Dezember 2013 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 
beschlossen, die Richtlinie über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung 
von Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Bedarfsplanungs-Richtlinie) in der Fassung vom 20. Dezember 2012 (BAnz AT 31.12.2012 
V 7), zuletzt geändert am 20. Juni 2013 (BAnz AT 29.07.2013 B3), wie folgt zu ändern: 

I. § 25 „Feststellungen des Landesausschusses zum regionalen Versorgungsgrad in der 
psychotherapeutischen Versorgung“ wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Bei der Feststellung nach § 24 hat der Landesausschuss für die 
psychotherapeutische Versorgung für jeden Planungsbereich gemäß § 101 Absatz 4 
SGB V folgende Feststellungen zu treffen: 
1. Der Versorgungsgrad für den Planungsbereich ist anhand der Allgemeinen 

Verhältniszahl zu ermitteln und als Anzahl der Psychotherapeuten auszudrücken. 
2. Anhand der Zahl der Psychotherapeuten nach Nummer 1 ist ein 25-prozentiger Anteil 

für psychotherapeutische Ärzte in Zahlen der Ärzte festzustellen (Quote). 
3. Anhand der Zahl der Psychotherapeuten nach Nummer 1 ist ein 20-prozentiger Anteil 

für die Ärzte und Psychotherapeuten festzustellen, die gemäß § 12 Absatz 2 
Nummer 8 der Bedarfsplanungsrichtlinie ausschließlich Kinder und Jugendliche 
psychotherapeutisch behandeln (Quote). 

4. Stellt der Landesausschuss Überversorgung fest, hat er zugleich eine Feststellung zu 
treffen, in welchem Umfang gemäß § 101 Absatz 4 SGB V – ausgedrückt in der 
Anzahl der Psychotherapeuten – in jedem Versorgungsanteil Ärzte oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zugelassen werden können, wenn die 
Versorgungsanteile nicht ausgeschöpft sind. 

5. Die Feststellungen nach den Nummern 2 bis 4 sind auf der Grundlage der 
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigungen nach § 10 zu treffen. 

(2) Bei den Feststellungen nach den Nummern 1 bis 3 wird auf halbe Zulassungen oder 
Genehmigungen aufgerundet. 

(3) 1Ordnet der Landesausschuss Zulassungsbeschränkungen wegen Überversorgung 
an, darf der Zulassungsausschuss nach Maßgabe der vom Landesausschuss für den 
jeweiligen Versorgungsanteil nach Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 festgestellten nicht 
ausgeschöpften Zahlen an Psychotherapeuten Zulassungen für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten oder Ärztliche Psychotherapeuten erteilen. 2Der 
Zulassungsausschuss entscheidet nach Maßgabe der Regelungen in § 26.“ 

 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
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Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 19. Dezember 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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